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Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend Abänderung der Konzession zur
Aufsuchung von Edelsteinen der Lindi-Schürf-Gesellschaft. Vom 14. Juli 1906.

Die von dem Rittergutsbesitzer Arthur v. Osteroth-Schönberg in Coblenz an die Lindi-Schürf-

Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu Coblenz übertragene Konzession zur Aufsuchung von Edelsteinen,
Halbedelsteinen und Graphit vom 16. Januar 1904 wird auf Antrag der jetigen Konzessionsinhaberin

wie folgt iese
1. Nach Verzicht auf die ausschließliche Berechtigung zur Aussuchung und Gewinnung von Edel-

steinen, Halbedelsteinen und Graphit in demjenigen Teile des Konzessionsgebiets, welches nördlich des

Mbemkuru-(Umbekurru-) Flusses gelegen ist, wird die Konzession rücksichtlich dieses Teilstückes hiermit
für erloschen erklärt.

Dagegen wird die der Lindi-Schürf-Gesellschaft mit beschränkter Haftung in der genannten Konzession
verliehene ausschließliche Berechtigung vorbehaltlich der Rechte Dritter ouf dasjenige Gebiet ausgedehnt,
welches begrenzt wird:

im Norden durch den 11.5 südlicher Breite, im Osten durch den 38.5 307 östlicher Länge (das
heißt durch die Westgrenze der sogenannten Vohsenschen Konzession), im Süden durch den Rovumafluß
und im Westen durch den Luissiluhurrufluß von seinem Schnittpunkt mit dem 11.° südlicher Breite bis zu

seinerMürdung in den Rovumafluß.
Die Dauer der nach Ziffer 1 dieser Bekanntmachung abgeänderten Konzession vom 16. Januar

1904 wis bis zum 1. Juni 1911 verlängert.

3. Die in der Konzessionsurkunde vom 16. Januar 1904 festgesetzten Bedingungen gelten auch
für das nach Ziffer 1 in den Konzessionsbereich neu einbezogene Gebiet sowie für die nach Ziffer 2 ver-

längerte Gültigkeitsdauer.
Norderney, den 14. Juli 1906.

DerReichskanzler.
Fürst v. Bülow.

Beschluß des Bundesrats, betreffend die Deutsch-Ostafrikanische Kautschuk-
gesellschaft in Berlin. Vom 16. Juni 1906.

Der Bundesrat hat in selner Sitzung vom 16. Juni 1906 beschlossen, der Deutsch-Ostafrikanischen

Kautschukgesellschaft auf Grund ihrer vom Reichskanzler genehmigten Satzungen gemäß 8 11 des Schutz-
gebietsgesetzes die Rechtsfähigkeit zu verleihen.

Nachweisung der Brutto-Einnahmen der Zollverwaltung in Deutsch-Ostafrika
im Monat Mai 1906.
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